
Antrag zur Sitzung der BZV Mitte am 27.08.2020 
 
Verkehrsregelung Werther Straße 
 
Sehr geehrter Herr Franz, 
zur Sitzung der Bezirksvertretung Mitte am 27.08.2020 stellen wir folgenden  
Prüfantrag: 

Die BZV Mitte bittet die Verwaltung zu prüfen,  

 

 
Begründung: 

Da die Werther Straße eine parallele Straßenverbindung zur Stapenhorststraße darstellt, 
aber deutlich schmaler, unübersichtlicher in der Verkehrsführung ist, müssen mindestens 
die gleichen Beschränkungen wie für die Stapenhorststraße gelten. Die Werther Straße darf 
wegen der ungünstigen Verkehrsführung nicht als Umleitungsstrecke für den LKW-Verkehr 
der Stapenhorststraße herhalten. 
Im Falle von Konflikten zwischen Verkehrsarten sieht die RaST06 eine Geschwindigkeits-
begrenzung von 30 km/h vor. Der Radverkehr kann auf der Werther Straße nicht sicher 
geführt werden. Die parkenden Fahrzeuge und die kurvige Verkehrsstraße machen die 
Straße unübersichtlich. Gleichzeitig gibt es Kitas an der Straße und Querungen durch 
Wanderwege. 
 
 
Mit freundlichen Grüßen 

Peter Ridder-Wilkens 
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An den Bezirksbürgermeister 

der Bezirksvertretung Mitte 

Hans-Jürgen Franz 

Peter Ridder-Wilkens 
Fraktionsvorsitzender 

Pestalozzistraße 9 
33615 Bielefeld 
Mobil:  0176/96334051 
E-Mail: p.ridder@bitel.net 

Ratsfraktion Bielefeld 
Altes Rathaus 
Niederwall 25 
33602 Bielefeld 

Telefon:   0521/51 50 80 
Telefax:   0521/51 81 10 
E-Mail: die.linke@bielefeld.de 
Internet: www.linksfraktion-bielefeld.de 
 
Bielefeld, 11.08.2020 

DIE LINKE Ratsfraktion Bielefeld, Altes Rathaus, 33597 Bielefeld 

Drucksache
11436/2014-2020


